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iıne bischöfliche Erklärung ZU Religionsunterricht
Am 1970 hat eine bıischöfliche Sonder- vier Laien, darunter NUr eine Frau Bekannte
kommıissıon eine Erklärung 7A8 Religions- katholische Religionspädagogen, die 1n den
unterricht verabschiedet, dıe Ööftentliche Be- etzten Jahren literaris! und SÖöffentlich
achtung verdient. Be1 allen Mängeln, dıe die- Fragen des Religionsunterrichts Stellung SC
SCr Erklärung anhaften, darf 838003  - Ss1€e doch OmMMmMCN hatten, gehörten der Kommissıion
als einen überlegten Schritt der Kırche aut kaum
dern beschwerlichen Weg ZUT Neuorientierung Doch WTr die Kommissıon 1n ıhren grund-
des Religionsunterrichts ansehen und würdi- sätzlichen Auffassungen keineswegs homo-
gCcn Im iolgenden oll kurz ck1izziert werden, CI Auf den ınsgesamt Arbeitssitzungen,
W1e S der Erklärung kam, welche VOIL- die 7zwischen Februar und November 1970 in
wärtsweisenden Aussagen s1e macht und Köln und Hamburg stattfanden, gab häu:
rın s1ie hınter den Erwartungen zurückbleibt. g harte Meinungsdifierenzen. SO

Aut Grund der eftigen Diskussionen Kompromisse notwendig, die auch ihren Nıe-
den Religionsunterricht, die se1it etwa vier derschlag in dem endgültig verabschiedeten
Jahren geführt werden, hatte die Deutsche Bı- Papıer fanden. Insbesondere wurde die Ar-
schofskontferenz schon einmal 1970 beit adurch beeinträchtigt, da{fß zunächst Un-
ine kurze Erklärung Fragen des atholi- klarheıt darüber bestand, ob die Kommuissıon
schen Religionsunterrichts veröffentlicht. Dort d1e deutschen Bischöfe 1n einem Arbeitspapier
hieß ec$s Punkt „Angesichts der Ent- iıntormıeren und beraten ollte, der ob S1ie
wicklungen 1n Kiırche und Theologıe, 1n Ge- eine Vorlage auszuarbeiten hätte, die die Bı-

un! Schule ergeben siıch dringende OolIie ıhrem Namen veröftentlichen
konnten. Im erstien Fall hätte die Kommıis-Aufgaben, dıe durch eine Fachkommuissıon

eingehender bearbeitet werden sollen Dazu S10n relatıv ften und ungeschützt reden kön-
gehören ZUu Beispiel: Verständnis und Stel- NCH, 1mM 7weıten Fall schien größere eserve
lung des Religionsunterrichts 1n der heutigen geboten, da ia  - meınte, den Bischöten NUufr

Schule, 1n den einzelnen Schulstufen und eine vorsichtige, abgewogene Stellungnahme
Schulformen, Modelle für Thematik und Ge- 1n der Oftentlichkeit zumuten können. Im

auf der eıt verstand die Kommuissıon iıhrenstaltung VO Arbeitsgemeinschaften, Zusam-
menarbeit der Konftessionen.“ Auftrag mehr 1m zweıten Sınn, W as ZUTE Folge

Diese Fachkommiuission wurde bald daraut hatte, da{fß manche „heifße Eısen“, die 1n den
VO17 Aachener Bischot Pohlschneider, der 1n Sıtzungen angepackt wurden, 1n der endgül-
der Deutschen Bischofskonterenz für Schul- tigen Erklärung keine Erwähnung fanden.
iragen zuständıg iSt; einberufen. Den Orsıtz Schliefßlich wurde aut der etzten Kom:-
hatte der Weihbischot VO  ; Paderborn Dr. Jo- M1SS1ONSSItZUNG, der drei Bischöfe teilnah-
hannes Joachim Degenhardt. Die Kommuissıon MECN, eın Papıer verabschiedet, das die Bı-

schöte WAar nıcht völlıg 1n eigenem Namenbestand AUS Mitgliedern: mehreren kırch-
lichen Schuldezernenten, Je eınem Religions- herausgaben, das ber immerhın als „1M Aut-

Crag der Deutschen Bischofskonterenz erarbei-pädagogen 1m Hochschuldienst und beım
Deutschen Katecheten-Vereın, 1m übrigen Aaus$s tet  «“ publiziert wurde. Bedingung tür die Ver-
Lehrern verschiedener Verbände und Schul- öffentlichung WAar allerdings, da{fß ein1ıge Wuün-
gattungen. Elt Mitglieder Geıistliche, sche des Aachener Bischofs, ZUr Konfes-
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sionalität, ZUL Rechtslage und ZUTLI Oberstufen- studien- und berufsbezogenen Kenntnissen
reform, noch 1n etzter Miınute berücksichtigt sollen auch Lebens- und Sinnfragen eroOrtert

un: Kriterien für verantwortliches Handelnund 1n das Papıer aufgenommen werden
mußten. Viele Mitglieder der Kommuissıon ha- erarbeitet werden. Eıne NUur Fakten vermıiıt-

telnde Schule wırd ausdrücklich abgelehnt. Inben diesen Forderungen eshalb zugestimmt,
weil s1e eine Ablehnung des BanzeCh Papıers eıner nıcht s7ientistisch verengten Schule darf

der Religionsunterricht nıcht fehlen. Aller-für ıcht wünschenswert jelten und se1ıne PO-
s1it1ven nsatze wırksam lassen werden woll- dıngs wırd auch für den Religionsunterricht

ausdrücklich wissenschaftliche Darbietung SC-LCeN. So konnte enn auch die mühevolle Ar-
beıit der Ommı1ssıon einer zumindest ofti- ordert Insgesamt hilft der Religionsun-

terricht der Schule, ıhre eıgene Aufgabe C111 -710sen Stellungnahme der Deutschen Bischofs-
konterenz werden. Darın lıegt der Wert die- füllen. Er macht deutlich, daß MNan die Welt

1mM Glauben sehen un: VO  e} daher se1ıne Ver-
SCI Verlautbarung, die ann auch als letzte
kirchenamtlıche Veröffentlichung ZU eli- antwOrtun begründen kann Allerdings

wird auch zugegeben, da{fß der Religionsunter-yionsunterricht 1n staatlichen und kirchlichen
Schulämtern gzroße Beachtung gefunden hat richt ıcht es eisten kann Spezielle Aut-

zaben gedacht 1St hier wohl insbesondereDas ıcht sehr umfangreiche Papıer EeNLT-

faltet 1n re1l Abschnitten se1ine Überlegun- Seelsorge, Sakramentenerziehung D A

mussen VO  3 Familie und Gemeinde übernom-
SCH. Zuerst wiıird das Verhältnis VO  ; Staat,

men werden. Der Religionsunterricht muß dieGesellschafl, Kirche UN: Religionsunterricht
umschrieben, wobei die Erklärung VO:  } der „Begrenzung seiner Möglichkeiten“ anerken-

819Voraussetzung ausgeht, da{ß der freiheitlich-
demokratische Rechtsstaat gegenüber den e1n- Im etzten Teil werden die Aufgaben tor-

muliert. Hıer 1St zunächst von einer „grund-zelnen gesellschaftlichen Gruppen weltan-
schauliche Neutralität wahrt und den einzel- tzlichen Umstrukturierung“ des Religi0ns-

unterrichts die ede Dazu wird eine Lösung
1815  > Gruppen eıinen Freiheitsraum für ıhr
Wirken schafft. Er schützt die Freiheit des VO':  3 „wissenschaftlich qualifizierten remıien“

erW.: Im einzelnen wird gefordert: W1S-Glaubens als eın Grundrecht und x1ibt den
Bürgern die Möglichkeit ZUrLr Ausübung iıhrer senschaftliche Grundlagenforschung und Erar-

beitung Curricula (Lehrpläne), Leh-Religion. Das sieht für die Kirchen Aaus,
dafß „entsprechend dem 1n der Verfassung rerfortbildung, Ausbau der diözesanen ka-

rtechetischen Institute und Neuerrichtung sol-verankerten Grundrecht der Religionsunter-
richt 1n den öffentlichen Schulen ordentliches cher Institute vielen Orten.

Die Erklärung enthält eine Reihe VO:  } WeES-Lehrtach“ 1St, das nach Bekenntnissen gCc-
trennt gegeben erd „Dieser Religionsunter- zweisenden Aussagen, die biısher 1n dieser eut-

richt bietet Eltern und chülern die Gewähr, ichkeıt 1n kirchenoffiziellen Verlautbarungen
da{ß Aus dem Selbstverständnıs iıhrer Kır- 72 SM Religionsunterricht nıcht vorkamen. Er-

chen erwächst. Deshalb sollen die Schüler gebnisse der jüngsten religionspädagogischen
grundsätzlıch Religionsunterricht ihres Be- Diskussionen un Erfahrungen der Schul-
kenntnisses teilnhnehmen.“ Ausnahmen sind al- praxI1s finden hıer ;hren oftizı1ösen Nieder-

lerdings 1n der Oberstufe möglich. schlag. Im einzelnen sind folgende Punkte
nennen:Im zweıten, umfangreichsten Abschnitt der

Erklärung wiıird der Auftrag des Relig:ons- Dıe Begründung des Religionsunterrichts
als eines Schulfachs erfolgt, wenn auch ıchtunterrichts umschrieben. Er wird nıcht VO'  3

den Ansprüchen der Kırche, sondern VO':  ; der ganz einheitlich un konsequent, D“O  S der
Schule her. Somıit kann nıcht weıter als derAufgabe der Schule in uUunseIeI eit abgeleitet.

Schule wiırd hier verstanden als der Ort, der verlängerte Arm der Kirche in d1e Schule hın-
eın verdächtigt werden, wı1ıe das ımmer wiederdem Schüler Gelegenheıit geben hat, „Deu-

tung der Wirklichkeit“ ertahren. Neben geschehen ISt. Er 1St notwendig, damıt die
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Schule ıhre eigenen Intentionen ertüllen kann. Antworten des Christentums auftf seine Fragen
Immer wıieder mu{fß die Schule daran erıin- kennenzulernen und sich MmMIi1t ihnen AUSeE1IN-
nern,  a S1e nıcht 1n der Vermittlung studien- anderzusetzen.“ A Die reie Gewissensentschei-
und berufsbezogener Kenntnisse aufgehen dung ırd respektiert und geschützt.“
darf, W1e€e wichtig diese auch sind. Vielmehr Das besagt ber doch wohl, daß der Religions-
mu{ß die Schule auch ımmer dıe Fragen nach unterricht auch dann nıcht seinen 1nn Ver-

Lebenssinn, Verantwortung, Glück und Wahr- loren Nat, WECeNnN die Schüler Kirchlichkeit und
heıt tellen Auch den emanzipatorischen An- christlichen Glauben nıcht ejahen Darın
spruch der ule, der VO der modernen terscheidet S1' der Religionsunterricht mMOß£-
Schultheorie rhoben wird, bejaht die Erklä- li  erweise VO:  } den Strukturprinzipien kirch-

lıcher Katechese.Iuns miıt Recht, ındem S1Ce darauf hinweist,
da{fß die Schule den Schüler befähigen soll, 3. Besonders bedeutsam 1St die Tatsache,
„seine Freiheit gegenüber den Zwängen, die da für die Oberstufe die nNnNeuUEC Form des
die Welrt aut ıh: ausübt, 1n allem Wandel Kursunterrichts akzeptiert wird, be] der die
erkennen un verwirklichen“. Politische Schüler sich jeweils für einen bestimmten Zeit-
Theologie un Erankfurter Schule sind hıer L[aAaUm Lehrer und Thema selbst wählen. Diese
für die Schultheorie wirksam geworden. Unterrichtsform, die bereits vielen Schu-

Dıie Begründung des Religionsunterrichts len erprobt wird, erschien kirchlichen und
VO der Schule her hat weıitgehende Konse- staatlichen Stellen bisher eshalb als PTrO-
qUCNZCN. Sıe macht unmöglich, den elı- blematisch, weiıl hier auch der Religionslehrer
z10nsunterricht als „Kiırche 1n der Schule“ eines anderen Bekenntnisses ewählt werden
verstehen. Auch erlaubt S1e CS nıcht mehr, den kann Damıt 1St ber eine Vo Konftessionali-
Religionsunterricht gegenüber den anderen tat des Religionsunterrichts nıcht mehr SCcCHC-
Fächern als qualitativ anderes Fach aNZUSC- ben, zumındest W as die Zusammensetzung des
hen, das sıch AUS theologıischen Gründen nl  cht Kurses angeht. Rechtliche Fragen sprachen
der Methodik und Didaktik anderer Fächer bisher diese Form, pädagogische datür.
bedienen dürtfe Statt dessen wırd ausdrück- Be1 vielen Lehrern und Schülern hat diese
lıch konstatiert, da{fß der Religionsunterricht NCUEC Unterrichtsform großen Anklang 5C-
„nach den methodischen und didaktischen Ge- funden. Daflß dıe bischöfliche Erklärung diesen
siıchtspunkten erteılt wırd, dıe auch 1n VCI- Unterricht 1U akzeptiert, WECNN auch mıiıt
gleichbaren anderen Fächern eachten einıgen 1n der Kommuissıon heftig umstritte-
sind“ Diese Entscheidung müßte den DO- 1E  ; Kautelen, 1St besonders erfreulich. Hıer
lıtıschen und pädagogischen Planern der lıegt wohl der bedeutsamste konkrete Fort-
ule VO MOrScn eigentlich möglıch machen, schritt des Papıers 1n einer Einzelfrage VOTL.

einen derartıgen Religionsunterricht nıcht NUuUr Haben WIr doch hıer um erstenmal mi1t
aufgrund der Gesetzeslage pflichtmäßig hın- einer kırchlichen Einwilligung ZUr begrenzten
zunehmen, sondern aut Grund dieses Selbst- Suspendierung des Konfessionalitätsprinz1ips
verständnisses nachdrücklich ordern. 1n der Schule un Eingrenzend und wen1g

Konsequenterweıise führt eın solches Ver- praktikabel wırd allerdings gefordert, da{ß der
ständnıis VO Religionsunterricht auch einer Religionsunterricht beim Religionslehrer des
starken Berücksichtigung des niıcht-gläubigen eigenen Bekenntnisses den größeren Zeitraum
Schäülers. Fur alle Schüler oll der Religions- einnehmen und daß eıne entsprechende recht-
unterricht sinnvoall se1n, iıcht 1Ur für yläubige. ıche Regelung 7zunächst 1NUur tür einen e1it-
Dem gyläubigen Schüler hılft der Religions- LAaUuUm VOon we1l Jahren vereinbart werden
unterricht, „seinen Glauben begründen und oll
damıit der Geftfahr des religıiösen Infantilismus Den genannten, DOSItLV würdigenden
der der Gleichgültigkeit entgehen“. „Dem Tendenzen der Erklärung stehen allerdings
1ım Glauben angefochtenen un dem ungläu- auch einıge Mängel gegenüber, die hıer NUur

bıgen Schüler bietet die Möglichkeit, die kurz angedeutet werden können. Sıe erklären
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sich daraus, daß einmal ein1ıge Kompromisse runs se1n, für soviel Freiheit einzutreten.
ber durch Schweigen kommen diese Fragenin der Kommission notwendig 1, daß

ber ZU anderen auch AUuUS zeitliıchen, finan- nıcht AUS der Welt
Dıie schulpolitische Sıtuation 1Sst nıcht„iellen und personellen Gründen ıcht alle

Probleme anvisıert werden konnten, die berücksichtigt. Das Papıer erwähnt weder
den Strukturplan für das Bildungs-bearbeiten die Kommissıon ursprünglich be-

auftragt WAar. 1, der 1M Frühjahr 1970 VO Deutschen
Wieder einmal wird die Rechtslage stark Bıldungsrat herausgegeben wurde, noch auch

betont, d. h festgestellt, daß der Religions- die verschiedenen Entwürte der Kultusmini-
unterricht 1m Grundgesetz und 1in den Landes- sterkonterenz FA künftigen Schulwesen. Eın

verfassungen verankert 1St, hne da aut Neu- deutlicher Bezug auf die dort vorgetragenen
interpretationen der Angrifte eingegangen Schulkonzeptionen und iınsbesondere auf die

wird, die sıch aut die entsprechenden Artikel außerst bescheidene Rolle, diıe der Religi0ons-
beziehen. Mıt eıner blofßßen Wiederholung der unterricht 1n diesen Plänen spielt, j  ware schon

notwendig SCWESCH. Wenn der Religionsun-Rechtsposition 1St heute nıcht mehr nN.
Damıiıt erweckt INan eher Abwehrreaktionen terrıcht nıcht 1n eine Randstellung der 4208
als Zustimmung, WEeNn auch klar 1St, daß N1e- 1n eiıne aussichtslose Posıition hıneiınmanO-
mand, der sıch heute für den Religionsunter- vriert werden soll, mussen sich die Kirchen
richt verantwortlich weiß, diesen Rechts- Isbald, möglichst geme1insam, mi1t fundierten
schutz aufgeben will Eın Wort anderen Überlegungen diesen Plänen Wort

melden.Rechtsfragen, die heute stark diskutiert wWeTr-

den un die VO brennender Aktualität sind, Das Papier wirkt 1n der gegenwärtigen
sucht iIinNnadan dagegen vergebens, Z der Situation, 1ın der eıne Vielfalt VO  3 t1m-
Abmeldemöglichkeıit für den Schüler un!: Z NIl un: Publikationen ZU Religionsunter-
Miss10 canonıca für den Lehrer. richt x1bt, merkwürdig abstrakt. Nur die

Schwierigkeiten der ogymnasialen OberstufeAuffällig 1St die starke Betonung der
Konfessionalıtät des Religionsunterrichts. sınd onkret berücksichtigt. Welche Vorschläge
Diese wırd auf vers:  jiedene Weıse, me1st NUr ber werden für die anderen Schulstufen und

andeutungsweise, begründet: politisch durch Schulformen gemacht? Welche Hinweise An-
det 1383028  \ AA für das berufsbildende Schul-1n WweIls auf dıe Rechte einzelner Gruppen

1mM Freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat; wesen? Das Ergebnis 1St negatıV, W as

bedauerlicher ist, als hiıer noch größere Schwie-juristisch durch erweIls auf die entsprechen-
den Gesetze: theologisch-kirchlich durch das rigkeıiten bewältigen sind un der

Argument, da{fß Eltern und Schülern die sprüngliche Auftrag der Kommissıon siıcher
Gewähr dafür bietet, AUS dem genuinen Selbst- auch eıne Darstellung dieser Problemfelder

umfa{fßte. Man kann sıch dieses Manko 1Urverständnıs der Kirchen erwachsen. Diese
starke Behauptung des Konfessionalitäts- erklären, da{iß die Kommissıon Zeıt-

druck stand und 1n iıhr ein ZCW1SSES Über-pPrinzıps wiırd ber nıcht kritisch reflektiert
1m Hinblick aut den schulischen Charakter gewicht der Gymnasiallehrer vorherrschte.

Auch 1n der Situationsanalyse (Austrittswelle,des Religionsunterrichts, für den Ja die Er-
Antikirchlichkeit vieler Schüler, Ratlosigkeitklärung selbst stark eintritt. Dıie Fragen nach

einem interkonfessionellen und nicht-konfes- der Lehrer, Neuentwürfe, Modellarbeit, Ööku-
menische Kooperatıon, Curriculum-Revısıons1ıonellen Religionsunterricht sind I1

W ıe stehen die Bischöte eLWwWa folgendem 15 A.) bleibt' das Papıer weıt hınter den Er-

Postulat: In einer freiheitlichen Schule oll wartungen zurück.
B& War einen konfessionellen Religionsunter- Diese ungelösten Probleme und dıe VO:  = der

Kommıssıon genannten Aufgaben (Grund-richt geben, ber nıcht jeder Relıgionsunter-
richt MUu: konfessionell sein? Vielleicht konnte lagen- und Curriculumforschung, Lehrerfort-

ildung und Ausbau religionspädagogischerN nıcht Aufgabe eıner bischöflichen Erklä-

63



Umschau

Zentren) ollten VO  w} der Synode aufgegriffen dert, eın Konsens ber Lernziele herbeige-
werden. Die schon konstituijerte Fachkom- führt, Unterrichtsmedien entwickelt und ZuUur

m1sS10N, die sıch dort MI1t dem Religions- Verfügung gestellt werden. Die Verantwort-
unterricht befaßt, sollte einer weıteren lichen der Synode mussen die posıtıven An-
Klärung arüber konmmen, welchen Ort der satze der bischöflichen Erklärung weiterfüh-
Religionsunterricht 1n den verschiedenen Stu- ren und diıe ften gebliebenen Fragen und
ten der künftigen Schule haben oll Zugleich Probleme eıner Klärung näher bringen. Wer
mü{fßten die praktischen Arbeiten 1m atholi- weißß, W1C lange WIr noch Zeit Aazu haben,
schen Raum intens1iviert werden, W1e aut WEeNn auch 1n der zukünftigen Schule der
evangelıscher Seite schon durch die Institute Religionsunterricht die teste Stellung haben
7 1n Kassel und Loccum yeschehen 1St. soll, die ıhm zukommt?
Modelle und Projektentwürfe sollten gefÖr- Werner Trutwin

Die orthodoxe Kirche Finnlands

Da Finnland nach dem zweıten Weltkrieg katholischen Miıttelalter gepragt ist 1. Zwei
nıcht einer „autonomen“ Sowjetrepublik Gruppen VO  - ständig schwindender Bedeu-
wurde, 1St für jeden Ausländer, ber auch tung erinnern dagegen noch die Zeıiten der
für die Finnen selbst das größte politische Fremdherrschaft: das chwedische Bıstum
Geheimnis dieses Landes. Nachdem die SCO- Borga finn Porvoo) be1 Helsinki, das die
graphisch und sprachlich isolierte Nordregion verbliebenen acht Prozent chwedisch SPIC-
erst nach der Jahrtausendwende, als letzte chender Fiınnen vertritt (mit eigener theol
der skandinavischen Provınzen, 1Ns ıcht der Akademie 1n Abo finn Turku], der ehe-
abendländisch-christlichen Geschichte maligen Hauptstadt 1n schwedischer Zeit),

un das orthodoxe Erzbistum Finnland. Ur-WAal, 1e ıhr CAh1CKSa zunächst von frem-
den Grofßmächten beherrscht sechs ahrhun- sprünglich 1m 1944 endgültig die SOWJet-
derten schwedischer berhoheit folgte (ab un1ıon abgetretenen Ostkarelien (Hauptstadt:
eın Jahrhundert russıscher Protektion. Dıie Wiıborg [fınn Vupuri1]) angesiedelt und dem
natıonale Bewährungsprobe SEeLIzZiE ETSE mi1t Moskauer Patriarchat (Metropolie St Peters-
der 1917 SCWONNCNCH Selbständigkeit e1in: urg unterstellt, hat se1it der Bevölke-
würde 198028  - sıch als souveraner Staat behaup- rungsumsiedlung der 400 01010 Karelier seinen
ten können der ber als » VELSCHCNCS Land“ 1tZz 1n der westkarelischen Stadt Kuop10, die
eın Spielball der wechselhaften Dyna- mi1t grofßzügiger Unterstützung der Regierung
mik germanıscher und slawis:  e Machtpolitik uch das theologische Seminar und eın angc-
bleiben? Dıie Frage 1St NUur vorläufig beant- oliedertes Museum autnahm. Se1it 1923
WOrtet Das gegenwärtig praktıizierte, VO'  3 tersteht die Ainnische Orthodoxıe als UtO-
Präsident Paasıkıivi definierte Neutralitäts- ephale Kirche dem Okumenischen Patrıar-
prinzıp 1STt auf den Übergang 1n eine dauer- chat 1n Istanbul; 1Ur wel Pftarreien
hafte, gesamteuropäische Lösung hın angelegt. kennen noch die Moskauer Jurisdiktion, ohne

Dıie gyeschichtliche Vergangenheıit Finnlands da{fß N deshalb besonderen Spannungen
spiegelt sıch 1n seiner kırchlichen Gegenwart käme. Unter den 65 0706 01010 Gläubigen
wiıder: Über TrOzent der Einwohner (1966: efinden sıch 5000 Russen, 2000 schwedisch
4, Millionen) gehören der utherischen Volks- sprechende Fınnen, 600 Lappländer und
kırche 2 die auf den Reformator und Schöp-
ter der AÄAnnischen Bibelübersetzung Michael Vgl Kauko Pırınen, Neues 1mM alten Gefäilß
Agricola zurückgeht, 1mM übrigen ber 1n DA (Reformation ın Finnland), 1n : Retormatıon ın
turgıe und Brauchtum immer noch stark VO' Europa, hrsg. v.O. Thulin Leipzıg 229242
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